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Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5b der Gemeinde Norddorf auf Amrum 

Stand: Dezember  2014     
 

1. Allgemeine Planungsvoraussetzungen 
 
1.0. Vorbemerkung 
 
Das Verfahren wird gemäß § 13 a Baugesetzbuch „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im 
beschleunigten Verfahren durchgeführt. Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen sind 
gegeben: 
 Die festgesetzte zulässige Grundfläche beträgt weniger als 20.000 m². 
 Für die zulässigen Vorhaben besteht keine Pflicht der Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und 

der Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen 
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vorliegen. 

 
 

1.1. Grundlagen der Planung 
 
Folgende Gesetze bilden die Grundlage für die Aufstellung der Satzung der Gemeinde Norddorf 
auf Amrum über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5b: 
 

 Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 (BGBl. 
I S. 954) 

 Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548) 

 Die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 

 
 
1.2. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5b liegt im Nordwesten der Ortslage der 
Gemeinde Norddorf auf Amrum. Er wird begrenzt von Miadwai im Nordwesten, Bideelen im 
Nordosten, Strunwai im Süden und Ual Saarepswai im Osten. 
Die zwei Teilbereiche der 1. Änderung und Erweiterung wurden ehemals vom 
Satzungsbeschluss ausgenommen und werden nun erstmalig überplant. 
Teilbereich umfasst ca. 3045 m², Teilbereich 2 ca. 3410 m². 
 
 
1.3. Planungsanlass und Entwicklungsziele 
 
Mit dieser Planung werden bisherige Lücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
geschlossen und der bauliche Bestand planungsrechtlich widergespiegelt. Das vorhandene 
Nebeneinander von Kurbetrieben, Hotels und Einzelhandelseinrichtungen entlang des Strunwai 
einerseits sowie Dauerwohnungen und Einrichtungen zur Touristenbeherbergung im nördlich 
davon gelegenen Bereich andererseits wird so gesichert.  
 
 
1.4. Übergeordnete Planungsebenen 
 
Im Regionalplan für den Planungsraum V in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.10.2002 
wird die Gemeinde Norddorf auf Amrum dem Ordnungsraum für Tourismus und Erholung 
zugeordnet. Das Plangebiet liegt dabei innerhalb der Baugebietsgrenze innerhalb des 
Ordnungsraums für Tourismus und Erholung im Bereich der Nordfriesischen Insel Amrum. 
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Stand: Dezember  2014     
 

Die Gemeinde Norddorf auf Amrum wird, wie ganz Nordfriesland, dem ländlichen Raum 
zugeordnet. 
 
Der Flächennutzungsplan der Insel Amrum stellt im Bereich die Gemeinde Norddorf auf Amrum 
für die zwei Teilbereiche des Bebauungsplans Wohnbauflächen sowie Flächen für Abwasser 
dar. Somit widerspricht die aktuelle Planung den Darstellungen des Flächennutzungsplans. Er 
wird daher gem. § 13a (2) Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
 
2. Festsetzungen des Bebauungsplans  
 
Der Bebauungsplan regelt ausschließlich die Art der Nutzung und die Bauweise. Damit handelt 
es sich bei dieser 1. Änderung und Erweiterung, wie auch beim restlichen Bebauungsplan Nr. 
5b um einen einfachen Bebauungsplan gem. § 30 (3) BauGB, in dem sich die Zulässigkeit von 
Vorhaben im Übrigen nach § 34 BauGB richtet. 
 
Festgesetzt werden Sondergebiete Kur, die der Unterbringung von Erholungseinrichtungen 
dienen. Ein solches Sondergebiet ist im bestehenden Bebauungsplan Nr. 5b  ebenfalls 
vorhanden und wird in den neuen zwei Teilbereichen analog festgesetzt. Zulässig sind 
demnach Erholungsheime, Kurheime sowie Personalwohnungen. 
 
Zusätzlich wird zur Erhaltung der Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen 
Gestalt per Satzung bestimmt, dass im Geltungsbereich gemäß § 172 (1) Nr. 1 BauGB der 
Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung sowie die Errichtung baulicher Anlagen 
genehmigungspflichtig ist. Diese Festsetzung findet sich auch im restlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 5b und wird hier folgerichtig übernommen. 
Eine Genehmigung in diesem Gebiet nur versagt werden, wenn die in Frage stehende bauliche 
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die 
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere 
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Errichtung einer baulichen Anlage darf 
nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebietes durch die beabsichtigte 
bauliche Anlage beeinträchtigt wird. 
 
 
3. Erschließung 
 
Das Plangebiet wird durch die im Plangebiet befindlichen Straßen erschlossen. Da es sich um 
eine Überplanung von Bestand handelt, liegen alle erforderlichen Anschlüsse an die technische 
Infrastruktur vor. 
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